
Vor	
  1999	
  
Eigene	
  

Infek*on	
  mit	
  
HIV	
  

	
  1999	
  
Eigene	
  Diagnose	
  

2000	
  bis	
  2004	
  
Fünf	
  Fälle	
  

ungeschützten	
  
Geschlechtsverkehrs	
  
mit	
  drei	
  Personen	
  

11.4.2009	
  
Festnahme	
  wegen	
  
Verdachtes	
  der	
  
gefährlichen	
  

Körperverletzung	
  

21.4.2009	
  
HaDverschonung,	
  später	
  

AuGebung	
  des	
  
HaDbefehls	
  

Der Fall Nadja Benaissa 

14.4.2009	
  
Die	
  BILD	
  berichtet	
  
als	
  erstes	
  Medium	
  
über	
  die	
  Festnahme	
  

1.7.2009	
  
Nadja	
  Benaissa	
  

spricht	
  in	
  „Stern	
  TV“	
  
über	
  ihre	
  Erkrankung	
  

7.11.2009	
  
"Ich	
  heiße	
  Nadja	
  Benaissa,	
  bin	
  27	
  
Jahre	
  alt,	
  MuWer	
  einer	
  Tochter	
  und	
  
HIV-­‐posi*v.“	
  sagt	
  Benaissa	
  auf	
  der	
  

AIDS-­‐Gala	
  

„Es	
  tut	
  mir	
  von	
  
Herzen	
  leid.“	
  

sueddeutsche.de	
  

Über	
  den	
  Prozess	
  berichten	
  
interna*onale	
  Medien	
  wie	
  
z.B.	
  The	
  Sun,	
  Le	
  Monde,	
  Le	
  
Figaro,	
  El	
  Mundo	
  und	
  El	
  País	
  

„Ihr	
  biWeres	
  Geständnis“	
  *telt	
  
die	
  B.Z.	
  und	
  zi*ert	
  Benaissas	
  

„Sätze	
  der	
  Reue“,	
  die	
  am	
  ersten	
  
Prozesstag	
  fielen,	
  darunter:	
  „Ich	
  
wollte	
  das	
  nicht.	
  Ich	
  haWe	
  die	
  

Kontrolle	
  verloren.“	
  

„Die	
  
Wahrheitsfindung	
  

wird	
  schwierig.	
  Ob	
  es	
  
am	
  Ende	
  überhaupt	
  
eine	
  Wahrheit	
  gibt,	
  
ist	
  unklar“,	
  schreibt	
  
die	
  „taz“	
  über	
  den	
  
Fall	
  Benaissa.	
  

„Ich	
  haWe	
  einfach	
  
*erische	
  Angst“	
  	
  

*telt	
  Spiegel	
  Online	
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1. Bei dem Vorfall, dass gegen ein Mitglied der erfolgreichsten deutschen 
Girlband der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung erhoben wird, ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet und sogar Haftbefehl erlassen wird, handelt 
es sich um einen Vorgang von gravierendem Gewicht, dessen Mitteilung durch 
ein Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit gerechtfertigt sein kann. 

2. Das öffentliche Informationsbedürfnis richtet sich auch auf den gegen die 
Betroffene erhobenen konkreten Tatvorwurf und kann hierbei zugleich einen 
Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen rechtfertigen, der darin liegt, 

dass die Mitteilung des Gegenstandes des Ermittlungsverfahrens unweigerlich 
die Offenbarung einer möglichen HIV-Infektion sowie der Tatsache, dass die 
Betroffene mit anderen Personen ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt 
habe, nach sich zieht. 

3. Die bloße Mitteilung einer Erkrankung (hier: die Betroffene sei 
möglicherweise mit dem HI-Virus infiziert) verletzt noch nicht die absolut 
geschützte Intimsphäre. 

… 

42. Vielmehr überwiegt das Informationsinteresse der Öffentlichkeit (Art. 5 
Abs. 1 GG), weshalb die Berichterstattung zulässig ist. 

Charlotte Schrimpff & Lisa Rogge 

Das	
  Problem:	
  Benaissa	
  
fühlt	
  sich	
  bloßgestellt	
  von	
  
der	
  BerichterstaWung	
  

Die	
  Lösung:	
  	
  Ein	
  Urteil	
  

26.8.2010	
  
Verurteilung	
  zu	
  2	
  Jahren	
  
HaD	
  auf	
  Bewehrung	
  und	
  
300	
  Std.	
  gemeinnützige	
  

Arbeit	
  

4.10.2010	
  
Benaissa	
  spricht	
  bei	
  
„Beckmann“	
  über	
  
ihr	
  Zwangsou*ng	
  

12.2.2010	
  
Anklage	
  wegen	
  

vollendeter	
  gefährlicher	
  
Körperverletzung	
  

16.8.2010	
  
Verhandlung	
  vor	
  dem	
  
Jugendschöffengericht	
  	
  

Darmstadt	
  

26.8.2010	
  
Verurteilung	
  zu	
  2	
  Jahren	
  
HaD	
  auf	
  Bewehrung	
  und	
  
300	
  Std.	
  gemeinnützige	
  

Arbeit	
  

4.10.2010	
  
Benaissa	
  spricht	
  bei	
  
„Beckmann“	
  über	
  
ihr	
  Zwangsou*ng	
  

Fazit:	
  Die	
  BerichterstaWung	
  ist	
  zulässig	
  

Die	
  Wirklichkeit:	
  
Die	
  Presse	
  *telt	
  
fragwürdig	
  

„Ihre	
  Poster	
  hängen	
  in	
  tausenden	
  
Teenager-­‐Zimmern.	
  Die	
  
Vorbildfunk*on	
  der	
  

Bandmitglieder	
  steht	
  daher	
  völlig	
  
außer	
  Frage“,	
  rechfer*gt	
  Kai	
  
Diekmann,	
  Chefredakteur	
  der	
  
BILD,	
  die	
  BerichterstaWung	
  


